
Ablauf der Referendumsfrist: 16. Januar 1995

#ST# Bundesbeschluss
betreffend das Übereinkommen über das Verbot
der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes
chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen

vom 7. Oktober 1994

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 8 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 20. April 1994",

beschliesst:

Art. l
1 Das Übereinkommen vom 13. Januar 1993 über das Verbot der Entwicklung, Her-
stellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung
solcher Waffen wird genehmigt.
2 Der Bundesrat wird ermächtigt, dieses Übereinkommen zu ratifizieren.

Art. 2
Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Staatsvertragsreferendum für den Bei-
tritt zu einer internationalen Organisation (An. 89 Abs. 3 Bst. b BV).

Nationalrat, 7. Oktober 1994 Ständerat, 7. Oktober 1994

Die Präsidentin: Gret Haller Der Präsident: Jagmetti
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